
Unternehmer

Teilbetriebsveräußerung nur  
bei vollständiger Aufgabe der 
Tätigkeit
Nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs erfordert die Aner-
kennung einer Teilbetriebsveräußerung 
u. a. die vollständige Aufgabe der bis-
her ausgeübten Tätigkeit im Bereich 
des veräußerten Teilbetriebs. Mit die-
ser grundsätzlichen Aussage lehnt es 
der Bundesfinanzhof ab, die Veräuße-
rung einer von drei Windkraftanlagen 
als Teilbetriebsveräußerung anzuerken-
nen.
	 Der Tätigkeitsbereich der zwei ver- 
bleibenden Windkraftanlagen unter-
scheidet sich nicht von dem der veräu-
ßerten Anlage. Mit den verbleibenden 
Anlagen werden am Markt auch keine 
anlagenspezifischen abgrenzbaren Leis- 
tungen gegenüber der veräußerten 

Termine Steuern / Sozialversicherung Juli / August 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   12.07.2010 1   10 .08.2010 2

Umsatzsteuer   12.07.2010 3   10.08.2010 4 

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

15.07.2010 13.08.2010

09.07.2010 06.08.2010

Gewerbsteuer Entfällt 16.08.2010

Grundsteuer Entfällt 16.08.2010

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

Entfällt 19.08.2010

Entfällt 12.08.2010

Sozialversicherung 7 28.07.2010 27.08.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2	 Für den abgelaufenen Monat.
3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern  
(ohne Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 26.07./25.08.2010) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Juli 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 
interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:
Unternehmen mit innergemeinschaftlichen Warenlieferungen müssen sich 
darauf einstellen, dass die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung 
ab Juli 2010 verkürzt wird. Deshalb fallen die Fristen zur Abgabe der Umsatz­
steuervoranmeldungen und der Zusammenfassenden Meldung zukünftig 
auseinander.

Nutzt ein Unternehmer alleine mehrere betriebliche Fahrzeuge, kann er die 
bisherige Vereinfachungsregel nicht mehr in Anspruch nehmen. Werden keine 
Fahrtenbücher geführt, ist für jedes genutzte Fahrzeug die 1 %-Regel anzu­
wenden.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Anlage angeboten. Die mit der veräu-
ßerten Windkraftanlage verbundene 
Tätigkeit der Stromerzeugung ist mit 
den verbliebenen Anlagen fortgesetzt 
worden.

Bei privater Nutzung mehrerer  
betrieblicher Fahrzeuge durch  
ausschließlich eine Person ist die 
1 %-Regel für jedes Fahrzeug 
anzuwenden
Für die Bewertung der privaten Nutzung 
eines betrieblichen Kfz stehen dem 
Unternehmer zwei Methoden zur Ver-
fügung, nämlich die Führung eines Fahr- 
tenbuchs oder die sogenannte 1 %-Re-
gel. Hat ein Unternehmer mehrere 
Fahrzeuge im Betriebsvermögen, die 
er alle und ausschließlich allein ohne 
Führung eines Fahrtenbuchs auch pri-
vat nutzt, ist die 1 %-Regel fahrzeug-
bezogen, also mehrfach anzuwenden. 
Dies kann teuer werden, wie folgen-
des Beispiel zeigt:
	 Ein Unternehmensberater hielt durch- 
gängig zwei, teilweise sogar drei Kfz 
in seinem Betriebsvermögen, die aus-
schließlich er auch privat nutzte. Ein  
Fahrtenbuch führte er nicht. In seiner 
Einkommensteuererklärung ermittelte 
er den privaten Nutzungsanteil für nur 
ein Fahrzeug. Nach einer Außenprü-
fung änderte das Finanzamt die Ein-
kommensteuerbescheide und setzte für 
alle Fahrzeuge private Nutzungsanteile 
nach der 1 %-Regel an. Der Unterneh- 
mensberater wehrte sich erfolglos 
gegen das Finanzamt und musste für  
jedes Kfz für jeden Kalendermonat 1 % 
des inländischen Listenpreises zuzüg-

lich der Kosten für Sonderausstattun-
gen einschließlich der Umsatzsteuer 
als privaten Nutzungsanteil ansetzen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Ein-Unternehmer-Personengesell-
schaft nicht gewerbesteuerpflichtig
An der A-GmbH & Co. KG waren als 
Komplementärin die X-KG zu 99,9 % 
und als Kommanditistin die Y-GmbH zu 
0,1 % beteiligt. Die Y hielt die Anteile 
aber nur treuhänderisch für die X und 
war deshalb kein Mitunternehmer der 
A (sog. Treuhandmodell). Strittig war, 
ob die A als handelsrechtlich existie-
render Betrieb gewerbesteuerpflichtig 
war, obwohl sie einkommensteuerlich 
nur einen Gesellschafter hatte.
	 Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die sog. „Ein-Unternehmer-
Personengesellschaft“ auch nicht ge-
werbesteuerpflichtig ist.

Umsatzsteuer

Auch in Rechnungen von „Kleinst-
unternehmern“ konkrete Leistungs-
beschreibung für die Vorsteuerab-
zugsberechtigung erforderlich
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 
ist u. a., dass eine Rechnung die ein- 
deutige und leicht nachprüfbare Fest-
stellung der Leistung ermöglicht, über 
die abgerechnet wird. Allgemeine 
Bezeichnungen wie „Trockenbauarbei-
ten“, „Fliesenarbeiten“ und „Außen-
putzarbeiten“ reichen nicht aus. Es 
muss vielmehr das Objekt, an dem 
die Arbeiten ausgeführt wurden, kon-
kret bezeichnet werden. Die Anforde-
rungen an die Leistungsbeschreibung 
gelten einheitlich für alle Unternehmer. 
Es gibt keine Erleichterungen für sog. 
„Kleinstunternehmer“.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Zusammenfassende Meldung  
muss ab Juli 2010 früher abgegeben 
werden
Am 1. Juli 2010 tritt eine neue Vor-
schrift in Kraft, die die Vorgaben der 
EU umsetzt und die Frist zur Abgabe 
der Zusammenfassenden Meldungen 
bei innergemeinschaftlichen Waren-
lieferungen und Lieferungen erheblich 
verkürzt.
	 Ein Unternehmer muss bis zum  
25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermo-
nats (Meldezeitraum), in dem er inner-
gemeinschaftliche Warenlieferungen 
ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt 
für Steuern eine Meldung (Zusammen-
fassende Meldung) nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz übermitteln, 
in der er die entsprechenden Angaben 
zu machen hat. Eine Fristverlängerung 
gibt es nicht.
	 Soweit die Summe der Bemes-
sungsgrundlagen für innergemein-
schaftliche Warenlieferungen weder 
für das laufende Kalendervierteljahr 
noch für eines der vier vorangegange-
nen Kalendervierteljahre jeweils mehr 
als 50.000 Euro beträgt, kann die Zu-
sammenfassende Meldung bis zum 
25. Tag nach Ablauf des Kalendervier-
teljahres übermittelt werden.

Hinweis
Die bisherige Vereinfachungsregel, 
dass in solchen Fällen die private 
Nutzung nur für das teuerste Fahr-
zeug anzusetzen war, ist damit ent-
fallen.

Tipp
Das „Treuhandmodell“ weicht von 
der klassischen Beteiligungsstruktur 
einer GmbH & Co. KG ab. Es hat 
den Vorteil, dass trotz eines han-
delsrechtlich existenten Betriebs 
ertragsteuerlich keine Personen-
gesellschaft vorliegt. Es kann für 
verschiedene steuerliche Gestal-
tungen genutzt werden, beispiels-
weise zur Verlustverrechnung im 
Konzern ohne Organschaftsverhältnis 
oder für Vermögensübertragungen 
zwischen Gesellschaften, die han-
delsrechtlich zu Gewinnen führen, 
steuerlich aber neutral sind (sog. 
Window Dressing).
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